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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Schmidt, Dr. Frischen­

schlager und Partn~r/in haben am 6.4.1994 unter der Zahl 

6364/J-NR/1994 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

bet.reffend "drohende Abschiebung irakiseher Kurden" gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wievielen irakisehen Staatsbürgern, die sich wegen abgelehn­

ter Asylanträge in Schubhaft befinden, droht derzeit die 

Abschiebung in den Irak? 

2. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus, daß nicht einmal die 

irakisehe Botschaft der Rückführllng von Irakern gegen ihren 

Will(-m zustimmt? 

3. Was geschieht mit jenen Schubhäftlingen, die nicht in ihr 

Heimatland rückführbar sind? 

4. Warum wird Wehrdienstverweigerung nicht als Asylgrund aner­

kannt, wenn der Betroffene aus einem die Menschenrechte gra­

vi enmd ver 1 ei. zenden Staat kommt und auf dieses "Vergehen" 

härteste, allen Menschenrechten widersprechende Sanktionen 

drohen? 
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5. Warum wird in österreich Desertion aus einer vblkerrechtswid­

rig Krieg führenden Armee nicht als Asylgrund anerkannt? 

6. Warum interpretiert österreich die Genfer Flüchtlingskonventi­

on in (j0n Fragen Wehrdifmstverweigerung und Desert ion anders 

als das Flüc:htlinf.{shochkommissariat der UNO <lJNHCR>? 

7. Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Gutachten des UNHCR fUr 

den Deutschen Verfassllngsgerichtshof, wonach österreich kein 

sichpres Dritt.land mehr ist?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

,?ILFr~l 

Mit Stichtag 6. April 1994 befanden sichbsterreichweit sechs 

irakische Staatsangehbrige in Schuhhaft. Keiner davon ist derzeit 

von einer Abschiebung in den Irak bedroht. 

Zu Frage, 2: 

Jeder Staat ist nach dem Vblkerrecht verpflichtet, seinen 

Angehbrigen den Aufenthalt in seinem Gebiet jederzeit ZI1 gestat­

ten. Eine generelle Vorgangsweise der irakischen Vertretungsbehbr­

de in dem angesprochenen Sinn besteht nicht, sodaß kein Anlaß für 

generelle Konseqllenzen besteht. Jedenfalls besteht bei der über­

wiegenden Mehrheit der Staaten eine andere Praxis. 

Zy Frage._3: 

Die Abschiebung gemäß § 36 FrG kann in jeden Staat erfolgen, 

der zur Übernahme des Fremden bereit ist. Ist die Abschiebung 

weder in den Heimatstaat, noch in einen anderen Staat mbglich, 

mUß der Fr(-~mde aus der Schubhaf t en tl as sen werden. 

Z u.-.1.? n ..-.E.!:'_? g e Tl _~ II Tl d~. 

Durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes wurde klarge­

stc:d 1t, daß die "Flucht" eines Asylwerber's vor einem ihm drohen­

den Mi 1 i t. ärd i ens t (·~bensoweni gei n Grund für cl i e Anerkennung als 

F1lichtling ist wie die Furcht vor einer wegen Desertion oder 

Wehrctienstverweigerung drohenden, unt.er (Jmständen auch strengen 

Bf~S trafung. 
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Unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung von Asyl im 

Sinne des Asylgesetzes 1991 ist jedoch das Vorliegen der Flücht­

lingseigenschaft. Die Entscheidungspraxis der Asylbeh6rden hat 

sich am Gesetz und an der JUdikatur zu orientieren und steht mit 

diesen in Einklang. 

Zu Frage 6: 

Es entspricht nicht den Tatsachen, daß österreich die Genfer 

Flüchtlingskonvention in den angesprochenen Fällen anders inter­

pretiert als der Hochkommissär der Vereinten Nationen für die 

Flüchtlinge. Die Entscheidungspraxis der Asylbeh6rden steht zu 

den im Handbuch des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten 

Nrttionen fiir Flüchtlinge in bezug auf Deserteure und Krif.~gsdienst-· 

verwPlgcn'H' ent.halterJ("~n Ausführungen nicht in Widerspruch. 

Das 6sterreichische Asylgesetz wurde gerade im Zusammenhang 

mit Jel' Drittstaatsl<l;:wsPl inlmer wieder vom UNHCR kriUsch gese­

hen. Die se Ha 1 t ung ver tri t t er auch gee:enüb(~r dem den t sehen Ver­

fassungsgericht. Diese Regelung ent.spricht. aber wei.testErohend 

auch der deutschen und der schweizerischen Rechtslage und auch in 

einer Re i. he anclerer v(~rg 1 eichbarer europä i scher S t aa ten wurden 

ent.sprechende Änderungen des Asylrechts in den letzten Jahren 

vorgenommen oder stehen in Vorbereitung. Auf Grund der Tatsache, 

daß der lJNHCR im Verfahren vor dem deutschen Verfassungsgericht 

eine Partei unterstützt, ist auch seine ~tellungnahme nicht objek­

tiv, sondern subjektiv zu sehen. 
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